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3. Punkt

Beschluss des Nationalrates vom 25. Februar 2026 betreffend ein

Übereinkommen im Rahmen des Seerechtsübereinkommens der

Vereinten Nationen über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der

biologischen Vielfalt der Meere von Gebieten außerhalb nationaler

Hoheitsbefugnisse (385 d.B. und 401 d.B. sowie 11776/BR d.B.) 

Vizepräsidentin Mag. Christine Schwarz-Fuchs: Wir gelangen nun zum

3. Punkt der Tagesordnung. 

Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Bernadette Geieregger. – Ich bitte um

den Bericht.
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